
 

 

 

Info für Halbjahresplätze 

Winterpauschale:  vom 01. Oktober bis 31. März 
Sommerpauschale:  vom 01. April   bis 30. September 
 
 
Platzmiete:     =   900,00 € 
Kurtaxe pro Person über 16 Jahre =     75,00 €  
Kurtaxe pro Person 6 – 15 Jahre =     33,00 € 
Hund pro Halbjahr                                =     25,00 € 
 

Pachtbedingungen: 
 
1. Die Pachtgebühr schließt alle, zum Haushalt des Stellplatznehmers gehörenden Personen ein. 

Eltern, verheiratete Kinder oder Enkelkinder gelten als Gäste des Stellplatznehmers. 
 
2. Gäste des Stellplatznehmers, die in dessen Wohnwagen übernachten, haben die reguläre  

Personengebühr zuzgl. Kurtaxe zu entrichten.  
Tages-Besucher haben sich anzumelden und Besucher-Gebühr zu zahlen,  
pro Person 3,- €. 
 

3. Der Stellplatznehmer verpflichtet sich, für seine Familie und seine Gäste, die allgemeine 
Campingplatzordnung einzuhalten. 

 
4. Tagesbesucher haben ihr Auto auf den offiziellen Parkplätzen abzustellen, nicht auf dem 

Stellplatz des Gastgebers oder dessen Nachbarn! 
 
5. Der Stellplatznehmer ist für Schneeräumen, Rasenmähen und Laubentfernung auf seinem Platz 

verantwortlich. Der Stellplatz kann nicht eigenmächtig gewechselt werden! Es ist nicht erlaubt 
Geräteschuppen oder Ähnliches auf dem Stellplatz aufzustellen.  

 
6. Die Pachtgebühr ist innerhalb 14 Tage zu bezahlen.   
 
7. Die Kurtaxe kann sich, je nach Gemeinderatsbeschluss, verändern. 

 
8. Es ist nicht erlaubt, dauerhaft auf dem Campingplatz zu wohnen. Der Halbjahresplatz beinhaltet 

einen Aufenthalt von ca. 15 Tage/Monat    
 

 
 
    
Campingplatz Kreuzhof 
Familie Rogg 
79853 Lenzkirch 
Tel.: 07653 / 1450 
E-Mail :   info@camping-kreuzhof.de 
Internet:  www.camping-kreuzhof.de 
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